
Stadt Weißenfels       18.07.2019 
Oberbürgermeister 

 
      
Sitzungsvorlage 014/2019_2 öffentlich 

 
 

      
TOP: Berufung von sachkundigen Einwohnern in die 

beratenden Ausschüsse des Stadtrates der Stadt 
Weißenfels 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstag TOP 

Stadtrat 29.08.2019 
 
 

 
 

 Einbeziehung des Senioren- und/oder  Behindertenbeirats 

 
 

Finanzierung: 

Mittel stehen bereit    ja  Nein, jedoch  apl  üpl  

im Budget:   

aus dem lfd. Haushalt:    Deckung in Budget Nr.  
aus VE / Resten:    aus Produkt:  
  aus SK / USK  
KSt:  aus Maßnahme-Nr.  
SK:  Ansatz auf SK  
USK:  noch verfügbar im SK  

Unterschrift Budgetver-
antwortlicher 

 

Mitzeichnung im Bedarfsfall: Unterschrift 

Zustimmung eines anderen Budgetverantwortli-
chen 

 

Bestätigung durch Amt Finanzen  

 
 
 



014/2019_2  Seite 2 von 3 

 

 
Sachstandsbericht: 
 
Der Stadtrat kann gemäß § 49 Abs. 3 KVG LSA in die beratenden Ausschüsse sach-
kundige Einwohner widerruflich als Mitglieder mit beratender Stimme berufen. Mit-
glieder des Stadtrates und Beschäftigte der Kommune können nicht als sachkundige 
Einwohner berufen werden.  
 
Für die Berufung ist das Verfahren über die Bildung und Zusammensetzung der Aus-
schüsse nach § 47 Abs. 1 KVG LSA anzuwenden. Der Stadtrat hat anschließend die 
Mitgliedschaft der von den Fraktionen berufenen sachkundigen Einwohner in den 
beratenden Ausschüssen festzustellen. Ein Ermessensspielraum steht ihm dabei 
nicht zu.  
 
Die Berechnung zum Entsenderecht ergab folgendes Ergebnis: 
Die Fraktionen CDU-FDP-BfG, WW/ BfW/ Landgemeinden, AfD und DIE LINKE-Die 
PARTEI können jeweils einen sachkundigen Einwohner in die beratenden Ausschüs-
se  entsenden. 
 
Durch die berechtigten Fraktionen wurden die nachfolgend genannten Personen als 
sachkundige Einwohner berufen: 
 

 Stadtentwicklung Kultur 
Schule, Soziales, 
Jugend und Sport 

Umwelt 

CDU-FDP-
BfG 

Günther, Ekkart 
Koch-Frischleder, 
Mike 

Später, Christina Herger, Elvira 

WW/ BfW/ 
Landge-
meinden 

Wanzke, Clemens Mylius, Dirk Neumann, Olaf Hapke, Karin  

AfD Rühlmann, Steffen Duschek, Stefan  Koffent, René  

DIE LINKE 
– Die PAR-
TEI 

Hofmeister,  
Siegfried 

Wilop, Carola Baum, Mathias 
Dr. Hempel, 
Margret 

 
Der Stadtrat hat durch Beschluss ihre Mitgliedschaft in den jeweils genannten Aus-
schüssen festzustellen. Die sachkundigen Einwohner sind ehrenamtlich tätig. Die 
Regelungen in den §§ 30 - 35 KVG LSA gelten für sie entsprechend. 
 
Im Anschluss an die Beschlussfassung durch den Stadtrat werden die sachkundigen 
Einwohner durch den Stadtratsvorsitzenden auf die Erfüllung ihrer Amtspflichten ver-
pflichtet. Die genannten Personen werden zur Sitzung des Stadtrates eingeladen.  
 
Erarbeitet: Anja Bechmann 
  Büro Stadtrat  
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Weißenfels stellt die Mitgliedschaft der durch die Fraktionen 
benannten Personen als sachkundige Einwohner in den beratenden Ausschüssen 
des Stadtrates fest.   
 
 
 
 
     
Risch  
Oberbürgermeister 
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